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Zitat

Original von Moebius
Oh bitte, dass ist doch lächerlich, ich lasse doch keinen Kollegen von zuhause
antanzen, nur um Schülern zwei Gitarren in die Hand zu drücken. Vermutlich hat allein
der Anruf länger gedauert, als die Dinger eben selbst rauszugeben. Gegen
pragmatisches Handeln scheinen aber grundsätzlich viele Lehrer allergisch zu sein.

ich finde es ist duchaus das gute recht des vorgesetzten einen lehrer darauf hinzuweisen, dass
er was vergessen hat und jetzt wer anders seine arbeit machen muss. daran hat sich
barmeliton ja schon gestört. wenn der sl seine aufgabe als führungskraft ernst nimmt, nimmt er
auch solche dinge wahr - die idee des primus inter pares, der alle immer total nett behandelt,
damit sich bloß keiner auf die füße getreten fühlt, ist längst überholt und bei autonomen
schulen auch eher problematisch als förderlich.
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